
Zertifikat  
Schutzimpfungen  
Rechtsvorschriften für Schutzimpfun-
gen auf Bundesebene finden sich in 
den §§ 20 – 22 Infektionsschutzge-
setz vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045) 
in der jeweils geltenden Fassung. Auf 
Landesebene gelten derzeit die „Ver-
waltungsvorschrift des Sächsischen 
Staatsministeriums für Soziales und 
Verbraucherschutz über öffentlich 
empfohlene und zur unentgeltlichen 
Durchführung bestimmte Schutzimp-
fungen und andere Maßnahmen der 
spezifischen Prophylaxe (VwV Schutz-
impfungen)“ vom 8. Februar 2010 
(SächsABl. Nr. 9, S. 331 – 332, vom 
4. März 2010) und die Neufassung 
der „Empfehlungen der Sächsischen 
Impfkommission zur Durchführung 
von Schutzimpfungen im Freistaat 
Sachsen, Stand: 01.01.2010“.  Grund-
sätzlich können approbierte Ärzte, 
die die entsprechende Qualifikation 
besitzen, und unter bestimmten Vor-
aussetzungen auch Medizinstuden-
ten, impfen. Ausgenommen sind Gelb-
fieberimpfungen, die nur in zugelas-
senen Impfstellen vorzunehmen sind. 
Die Impfqualifikation kann wie folgt 
erworben werden:  

1. Im Medizinstudium:  Auch schon 
vor Erteilung der Approbation kann 
die Impfqualifikation durch die be -
scheinigte Teilnahme an der von der 
Sächsischen Impfkommission organi-
sierten Vorlesung „Impfkurs“ von 
Studenten der Medizin an der Uni-
versität Leipzig erworben werden.  

2. Nach der Approbationserteilung:  
a) ohne Facharztweiterbildung:  Appro-
bierte Ärzte ohne Facharztstatus er -
werben die Impfqualifikation durch 
die Teilnahme an einem Fortbildungs-
kurs Schutzimpfungen Teil 1 und  
Teil 2 (Grundkurs). Die Teilnahmebe-
scheinigungen der absolvierten Fort-
bildungskurse Schutzimpfungen Teil 
I und II sind das Zertifikat Schutzimp-
fungen gemäß Beschluss des Vor-
standes der Sächsischen Landesärz-
tekammer (SLÄK) vom 6. Oktober 
1999 – Vorstandssitzung unter BV  
Nr. 20 (siehe auch „Ärzteblatt Sach-
sen“, Heft  4/2000, S. 145). Diese 
Kurse werden jährlich in jedem der 

drei Direktionsbezirke Sachsens (Chem-
nitz, Dresden und Leipzig) angebo-
ten. Der Grundkurs umfasst in Sach-
sen 20 Stunden. Die Lehrinhalte wur-
den ebenfalls durch den Vorstands-
beschluss der SLÄK bestätigt und 
sind im Detail aus der Anlage ersicht-
lich.  

b) mit Facharztweiterbildung:  Alle 
Fachärzte können Schutzimpfungen 
durchführen. Während der Weiterbil-
dung zum Facharzt nach der Weiter-
bildungsordnung (WBO) der Sächsi-
schen Landesärztekammer (SLÄK) 
vom 26. November 2005 (in der Fas-
sung der Änderungssatzung vom 23. 
November 2007) wird die „Durch-
führung von Schutzimpfungen“ als 
allgemeiner Inhalt der Weiterbildung 

erlernt. Dies impliziert die Notwen-
digkeit einer angemessenen Anzahl 
von Stunden in der Weiterbildung, 
die tatsächlich der Vakzinologie 
gewidmet werden.  Darüber hinaus 
wird allen Ärzten alle drei Jahre eine 
Fortbildung in Fragen Aktualisierun-
gen von Impfempfehlungen, neue 
Impfungen usw. im Rahmen von 
Impfkursen (siehe oben), Veranstal-
tungen der Kreisärztekammern und 
Ärztestammtischen empfohlen. Die 
geschilderte Verfahrensweise wird in 
Sachsen seit 1994 praktiziert, sie ist 
durch den oben erwähnten Vor-
standsbeschluss der SLÄK vom 
06.10.1999 für Sachsen offiziell an -
erkannt und eingeführt worden.
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